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Stadt Wassertrüdingen 

 

Beschlussvorlage 
SKÄ/017/2020 

Sachgebiet 

Stadtkämmerer 

Sachbearbeiter 

Herr Schlicker 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 23.11.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2021 

 
Sachverhalt: 
 
Wie jedes Jahr müssen die Mittel für Zuweisungen aus der Städtebauförderung bei der Regierung 
angemeldet werden. 
 
Der Stadtrat wird gebeten, die angefügten Jahresmeldungen zu beschließen. 
 

Erläuterungen zur Bedarfsmitteilung 
2021 „Stadtumbau West“ 
 

     Beabsichtigte Maßnahmen einschließlich vorliegender Bewilligungsanträge nach Prioritä-
ten geordnet 

 
 

förderfähige Kosten in Tsd. EUR 

angemeldete Einzelmaßnahmen                      

z.B.   Sanierungsgebiet II 
voraus-
sichtlich 

insgesamt 
förderfähig 

davon 
bisher 
bereits 
bewilligt 

vorgese-  
hen im Pro-
grammjahr 

vorgesehen in den drei Fortschrei-
bungsjahren Ausbau des Baudenkmals Heugasse 2                                

(Fl.-Nr. 371) für 4 Wohnungen                            Gesamt-
kosten: 1,2 Mio €, Finanzierung .... 

2021 2022 2023 2024 

Sanierungsgebiet   
 

        
  

  
        

Radwegebau Fürnheim (Gesamtkos-
ten 750.000€ 720 

 
  40  600 80 

  
Radwegebau Ansbacher Straße 
 
 

 
210  

 
10  

 
10 

 
200 

Förderinitiative "Innen statt Außen" 200 
 

    100 100 
    

 
        

 
  

 
        

Neugestaltung Außenanlagen mit 
Parkplätzen/Abbruch Poststraße 1, 
Gesamtkosten 675.000 € 530 153 377 

  
  

    
 

        

Neuerrichtung einer Pumptrack 100     100 

    
 

        

Stadtbildpflege (kommunales Fassaden-
instandsetzungsprogramm) 160 

 
40 40 40 40 

    
 

        
Citymanagement (Sanierungsbera-
tung) 6 

 
  3 3 

 
  

 
        

          

Gesamtsumme 1.926 153 427 80 753 523 
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Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Meldeliste für die Städtebauförderung in der vorgelegten Form. 
 
 


